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Key Facts 

• Die parallele Existenz der gesetzlichen Unfallversicherung und des staat-
lichen Arbeitsschutzes (Dualismus im Arbeitsschutz) besteht seit Ende 
des 19. Jahrhunderts 

• Immer wieder wurde der Dualismus infrage gestellt. Er ging aus diesen 
politischen Diskussionen aber stets gestärkt hervor 

• Zuletzt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie wurden die Stärken der 
komplementären Zusammenarbeit von Unfallversicherungsträgern und 
Ländern deutlich 

Autor 

 Dr. Torsten Kunz 

Die Rolle der Unfallversicherungsträger in der Prävention und die der staatlichen Arbeitsschutzauf-
sicht (ASV) unterscheiden sich stark – auch hinsichtlich Struktur, Ausstattung und Unabhängigkeit 
vor Einflussnahme. Obwohl die Schnittmenge beider Institutionen selbst bei der Überwachung der 
Betriebe klein ist, ergänzen sich die Akteure und machen die Überwachung effektiv. 

Überwachung ist nicht gleich Überwachung 

I n der Diskussion über die Zusammen-
arbeit der Unfallversicherungsträger 
und der staatlichen ASV bei der Über-

wachung der Betriebe wird immer wieder 
argumentiert, dass beide Institutionen die 
Betriebe fast identisch überwachen würden 
und dadurch die Zusammenführung der Er-
gebnisse der Überwachung per Datenaus-
tausch und ein Angleichen von Abläufen 
sinnvoll seien. Hierbei wird allerdings über-
sehen, dass aufgrund der unterschiedlichen 
gesetzlichen Aufträge das Aufgabenspek-
trum der beiden Aufsichtsbehörden weit-
gehend komplementär ist – mit nur sehr 
geringen Schnittmengen. 

Zuständigkeiten 

Die Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen als Unfallversicherungsträger sowie 
die staatliche ASV sind für die Sicherheit 
und Gesundheit sehr unterschiedlicher 
Personenkreise zuständig. So liegt der 
Schutz von Schülerinnen und Schülern, 
Kindern in Kitas, Studierenden, ehren-
amtlichen Angehörigen von freiwilligen 
Feuerwehren und Rettungsdiensten, Blut-
spenderinnen und Blutspendern, Unfall-
helferinnen und Unfallhelfern, Teilneh-
menden an Arbeitsfördermaßnahmen und 

Lernenden, häuslich Pflegenden und vie-
len anderen Personengruppen allein bei 
den Unfallversicherungsträgern. Auf der 
anderen Seite stehen Beamtinnen und 
Beamte sowie Unternehmerinnen und 
Unternehmer (sofern nicht per Satzung 
oder freiwillig Mitglied der Unfallversi-
cherungsträger) nicht unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung – um 
ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit kümmern sich die ASV allein. So liegt 
nur in circa der Hälfte der Fälle, in denen 
der Schutz einer Personengruppe bei Ar-
beit, Ausbildung oder sonstiger Tätigkeit 
überwacht werden muss, eine gemeinsa-
me Zuständigkeit vor. Hinzu kommt, dass 
sich die ASV zusätzlich und exklusiv auch 
um den Schutz der Allgemeinbevölkerung 
kümmern sowie um den Schutz der oben 
genannten Gruppen in deren Freizeit. So 
überwacht die ASV hier gefährliche An-
lagen, Aufzüge und auch Produkte des 
täglichen Lebens auf deren (Funktions-)
Sicherheit. 

Aufgaben 

Weiterhin haben sowohl die Unfallversiche-
rungsträger als auch die ASV auf der Basis 
ihres gesetzlichen Auftrags zahlreiche Auf-

gaben zum Schutz von Personen auch jen-
seits von Überwachung und Beratung hin-
sichtlich Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit und Ausbildung zu erledigen: So ist 
die ASV – mit unterschiedlichen Prozent-
anteilen in den einzelnen Ländern – auch 
zuständig für die Überwachung der Pro-
duktsicherheit, der Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr, des Schutzes der Umwelt 
mit sehr unterschiedlichen Facetten (Luft-
reinhaltung, Boden- und Gewässerschutz), 
des Immissions- und Strahlenschutzes so-
wie der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes 
(ArbZG), des Mutter- und Jugendarbeits-
schutzes und weiterer Bereiche des sozia-
len Arbeitsschutzes. Es verwundert nicht, 
dass von den 3.199 Personen[1] (2019) des 
Aufsichtspersonals der ASV der Länder nur 
1.439 mit der Wahrnehmung originärer Ar-
beitsschutzaufgaben. Dabei handelt es sich 
um Aufgaben mit der unmittelbaren Zielset-
zung, die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu 
gewährleisten, zum Beispiel Überwachung 
der Vorschriften des Arbeitsschutzgeset-
zes – den sogenannten A-Aufgaben gemäß 
Veröffentlichung des Länderausschusses 
für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 
(LASI) – beschäftigt waren. Durch die Vor-
gaben des Arbeitsschutzkontrollgesetzes 



10

DGUV Forum 6/2023     Schwerpunkt Überwachung und Beratung 

(ArbSchKonG) ist allerdings in den nächs-
ten Jahren ein personeller Ausbau der Auf-
sichtsdienste zu erwarten. 

Aufseiten der Unfallversicherungsträger ist 
die Überwachung einschließlich anlassbe-
zogener Beratung verknüpft mit den üb-
rigen Präventionsleistungen, die den Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen 
im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags 
„Prävention mit allen geeigneten Mitteln“ 
zur Verfügung stehen. Dazu zählen Anreiz-
systeme (§§ 14 und 162 Sozialgesetzbuch 
[SGB] VII); Beratung (auf Anforderung – 
§ 17 Abs. 1 SGB VII); betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung (Arbeits-
sicherheitsgesetz [ASiG], Arbeitsschutz-
gesetz [ArbSchG] und § 24 SGB VII); Er-
mittlung (§ 19 Abs. 2 SGB VII); Forschung, 
Entwicklung und Modellprojekte (§ 1, § 9 
Abs. 8 und § 14 SGB VII); Information, Kom-
munikation und Präventionskampagnen 
(§ 14 SGB VII); Prüfung/Zertifizierung (§ 14 
SGB VII, §§ 20 bis 23 Produktsicherheits-
gesetz [ProdSG]), Qualifizierung (§ 14, § 17 
und § 23 SGB VII) sowie Vorschriften- und 
Regelwerk (§§ 17, 18, 19 und 209 SGB VII – 
siehe Präventionsleistungen der Unfallver-
sicherungsträger, 2019). 
 
Weiterhin arbeiten die Präventionsdiens-
te eng mit den Bereichen Rehabilitation, 
Berufskrankheiten, Mitglieder und Beitrag 
sowie Regress zusammen und unterstützen 
diese bei deren gesetzlichen Aufgaben – 
etwa der Ermittlung der arbeitstechni-
schen Voraussetzungen in Berufskrank-
heitenverfahren oder der Durchführung 
von Regressverfahren. Schließlich ergibt 

sich aus dem Präventionsgesetz (PrävG) 
die Notwendigkeit, bei den Themen Be-
triebliche Gesundheitsförderung (BGF), 
Betriebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM) und Betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) mit weiteren Sozialleis-
tungsträgern zusammenzuarbeiten und auf 
deren gesetzliche Leistungen hinzuweisen. 
Auch sind die Unfallversicherungsträger 
gemäß SGB VII für die Organisation einer 
wirksamen Ersten Hilfe in den Betrieben 
zuständig und lassen hier Ersthelfer und 
Ersthelferinnen qualifizieren. Aus der Viel-
falt der gesetzlichen Aufgaben folgt, dass 
von den 5.485 Personen[2] der Präventions-
abteilungen der Unfallversicherungsträger 
nur 2.614 als Aufsichtspersonen und wei-
teres Personal im Außendienst arbeiten, 
aber 2.871 als wissenschaftliche Fachkräf-
te, Dozierende, Mitarbeitende von Fachbe-
reichen und Sachgebieten sowie Personal 
im Innendienst. 

Schnittmengen zwischen der Arbeit von 
Unfallversicherungsträgern und staat licher 
ASV gibt es somit in vier Bereichen: 

• Ermittlungen zu Unfällen: Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Unfall-
versicherungsträgern und ASV gibt 
es traditionell bei der Ermittlung der 
Ursachen schwerer und tödlicher 
Unfälle. Im Regelfall sind bei den 
Unfalluntersuchungen vor Ort beide 
Seiten beteiligt. Die Aufsichtsdienste 
informieren sich hier gegenseitig und 
tauschen Informationen aus. 

• Erarbeitung von Vorschriften und 
Regeln: Durch die Beteiligung der 

Länder an Fachbereichen und Sach-
gebieten der DGUV und der Beteili-
gung der Unfallversicherungsträger 
an den staatlichen Ausschüssen zur 
Erarbeitung von Verordnungen und 
Regeln sind eine Zusammenarbeit 
und ein gegenseitiges Einbringen von 
Erfahrungen in das Vorschriften- und 
Regelwerk beider Seiten gewähr-
leistet. 

• Produktsicherheit: Auch wenn die 
Überwachung der Produktsicherheit 
primär eine staatliche Aufgabe ist, 
sind die Unfallversicherungsträger 
und ihre Institute hier nicht untätig. 
Dadurch ergeben sich Schnittmen-
gen und eine Zusammenarbeit bei 
der Prüfung und Zertifizierung von 
Produkten und Dienstleistungen – 
insbesondere bei der Durchführung 
von Produktprüfungen und -zerti-
fizierungen, der Durchführung von 
Auditierungen und Zertifizierung 
von Managementsystemen und der 
Durchführung von Personenzertifizie-
rungen. 

• Überwachung der Betriebe – siehe 
dazu den folgenden Abschnitt. 

Unterschiede bei der 
 Überwachung selbst 

Auch wenn die Überwachung einschließ-
lich anlassbezogener Beratung angesichts 
der bereits genannten weiteren Aufgaben 
und Zuständigkeiten quantitativ nur ei-
nen vergleichsweise kleinen Teilbereich 
der Tätigkeit der Aufsichtsdienste aus-
machen, gibt es auf den ersten Blick hier 

Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen als 
Unfallversicherungsträger sowie die staatliche 
ASV sind für die Sicherheit und Gesundheit unter-
schiedlicher Personenkreise zuständig.“ 
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eine deutliche Schnittmenge der Aufgaben 
von Unfallversicherungsträgern und ASV. 
 Betrachtet man aber diesen Schnittbereich 
genauer, stellt man fest, dass es selbst hier 
bei den „Kernprozessen“ deutliche Unter-
schiede in Auftrag und  Herangehensweise 
gibt: 

• Gesetzlicher Auftrag: Auftrag der 
staatlichen ASV ist die „Beratung/
Überwachung der Einhaltung der 
staatlichen Vorschriften“. Die gefun-
denen Verstöße gegen Vorschriften 
werden dann beanstandet und über 

Anordnungen, Verwarnungen, Buß-
geldbescheide oder Strafanzeigen 
wird ein gesetzeskonformer Zustand 
hergestellt.  
Bei den Unfallversicherungsträgern 
ist die Überwachung hingegen ein 
wichtiges Mittel unter mehreren 
(„Prävention mit allen geeigneten 
Mitteln“) zur Prävention von Unfäl-
len, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren. Die 
Aufsichtspersonen verknüpfen somit 
auch im Rahmen von Betriebsbesich-
tigungen die Überwachungstätigkeit 

mit den anderen genannten Präven-
tionsleistungen. Dies hat zum Ziel, 
einen Zustand herzustellen, in dem 
sich keine Versicherungsfälle ereig-
nen (können). Nicht immer ist dabei 
die pure Einhaltung der Vorschriften 
ausreichend: Teilweise muss der 
Unternehmer beziehungsweise die 
Unternehmerin für einen vollen 
Schutz über diese hinausgehen und 
kann dazu informiert und motiviert 
werden. 

• Auswahl der zu besichtigenden 
Betriebe: Den Unfallversicherungs-
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Ermittlung zu 
Unfällen 

Überwachung 
einschließlich 

anlassbezogene 
Beratung auf Basis 

ArbSchG 

Erarbeitung 
Vorschriften 

und 
Regelwerk 

Überwachung Strahlenschutz 

Überwachung Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr 

Überwachung Umweltschutz 

Überwachung Produktsicherheit 

Überwachung Emissionsschutz 

Überwachung sozialer Arbeitsschutz 
und Arbeitszeit 

Schutz der Öffentlichkeit vor 
gefährlichen Anlagen und 

Produkten 

Überwachung reine 
Beamtenbereiche 

Qualifizierung 

Prüfung und 
Zertifizierung 

Überwachung einschließlich anlassbezogene 
Beratung von Bildungseinrichtungen und Freiwilligen 

Anreizsysteme 

Zusammenarbeit mit anderen 
Sozialleistungsträgern BEM, BGM und BGF 

Sicherstellung einer 
wirksamen ersten Hilfe 

Betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung 

Ermittlungen in BK Verfahren 

Forschung, Entwicklung 
und Modellprojekte 

Zusammenarbeit mit Reha, 
MuB, Regress 

Überwachung im Rahmen von 
Beratung auf Anforderung 

Information, Kommunikation und 
Präventionskampagnen 

Überwachung Sicherheit und 
Gesundheit auf Basis 

von UV-Recht 

Abbildung 1: Übersicht der Aufgaben. Die komplementären (weißen) Bereiche sind deutlich umfangreicher als die blau 
gekennzeichneten Schnittstellen. 
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trägern stehen zur risikobasierten 
Auswahl der zu besichtigenden Be-
triebe betriebsbezogene Unfalldaten 
zur Verfügung. Es ist somit möglich, 
Betriebe oder auch Tätigkeiten mit 
hoher Unfallbelastung zu identifizie-
ren und zu besichtigen/überwachen. 
Diese Zahlen stehen der staatlichen 
ASV nicht oder nur unvollständig 
zur Verfügung. Hier werden Besich-
tigungsschwerpunkte zentral auf 
Landesebene festgelegt – etwa bei 
erfahrungsgemäß riskanten Arbeits-
bereichen oder auch auf der Basis 
politischer Vorgaben (Arbeitsschwer-
punkte der Sozialministerien). 

• Aktive/passive Besichtigungen: 
Sowohl bei den Unfallversicherungs-
trägern als auch bei der staatlichen 
ASV gibt es eine aktive Auswahl des 
Betriebs durch den Aufsichtsdienst 
sowie reaktive Überwachungen, 
 bedingt durch von außen an den 
 Aufsichtsdienst heran getragene 
 Ereignisse, zum Beispiel Unfälle, 
 Anfragen oder Beschwer den.  
Bei der staatlichen ASV liegt inzwi-
schen der Anteil der aktiven Über-
wachungen (eigene Initiative) an 
den 151.096 Besichtigungen im Jahr 
2019[3] unter dem der reaktiven (Be-
schwerden, Unfälle, Anfragen).[4] Bei 
den Unfallversicherungsträgern kom-
men zu 514.159 Besichtigungen noch 
679.706 telefonische und schriftliche 
Beratungen auf Initiative der Unter-

nehmerin oder des Unternehmers/
der oder des Versicherten hinzu.[5] 
Somit kann man davon ausgehen, 
dass auch bei den Unfallversiche-
rungsträgern die reaktiven Überwa-
chungen zahlenmäßig den aktiven 
zumindest entsprechen.  
Auch die reaktiven Überwachungen 
sind zur Erreichung der gesetzlichen 
Ziele inhaltlich sinnvoll: Wenden sich 
Unternehmen wegen eines Arbeits-
schutzproblems selbst an die Auf-
sichtsbehörde und hilft diese ihnen 
bei der Lösung des Problems, so sind 
sie eher bereit, auch Forderungen 
zu Themen zu akzeptieren, die sich 
im Rahmen der Beratungsgespräche 
zusätzlich ergeben. Somit ist die 
(„reaktive“) Überwachung als Folge 
einer Beratung mindestens ebenso 
wirkungsvoll wie die aktive Überwa-
chung. Auffällig ist allerdings, dass 
diese fremdbestimmten Kontrollen 
offensichtlich mehr Zeitaufwand in 
der Bearbeitung mit sich bringen, da 
häufig umfangreiche Ermittlungen 
durchgeführt werden müssen, um 
die Begründetheit zum Beispiel einer 
Beschwerde zu überprüfen. Während 
eine Beamtin beziehungsweise ein 
Beamter 2007 noch etwa 190 Kont-
rollen pro Jahr durchführen konnte, 
ist diese Quote 2012 auf etwa 150 
Kontrollen pro Jahr gefallen. 

• Überwachungsgrundlagen: Die 
Institutionen der ASV beraten und 

überwachen die Einhaltung der 
staatlichen Vorschriften. Für sie 
spielen die Vorschriften der Unfall-
versicherungsträger nur dann eine 
Rolle, wenn es im staatlichen Recht 
Regelungslücken gibt, in denen das 
Recht der Unfallversicherungsträger 
als Stand der Technik herangezogen 
werden kann. Die Durchsetzung des 
staatlichen Rechts ist vergleichs-
weise einfach, da zum Beispiel auf 
Bußgeldvorschriften direkt zurück-
gegriffen werden kann.  
Die Unfallversicherungsträger über-
wachen hingegen die Einhaltung 
beider Rechtsgebiete: die Anforde-
rungen des autonomen Rechts (Un-
fallverhütungsvorschriften – UVVen) 
direkt sowie indirekt (über § 2 DGUV 
Vorschrift 1) auch das staatliche 
Recht. Durch den Umweg über den 
§ 2 DGUV Vorschrift 1 können die 
Vorschriften und Sanktionsmöglich-
keiten des staatlichen Rechts aber 
nur indirekt und damit eingeschränkt 
herangezogen werden. 

Strukturen 

• Auch hinsichtlich ihrer Strukturen 
unterscheiden sich Unfallver-
sicherungsträger und staatliche 
ASV deutlich: Die ASV unterliegen 
dem Landesrecht, während die An-
zahl und Zuständigkeit der Unfall-
versicherungsträger bundesweit 

Bei den ASV der Länder sind die Vorgaben oft in 
Schwerpunktprogrammen niedergelegt. Vergleich-
bare Schwerpunktbildungen – oft festgehalten in 
Programmen, Leitbildern oder Kampagnen – gibt es 
auch aufseiten der Unfallversicherungsträger.“ 
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 beziehungsweise per Satzung ge-
regelt ist. Daher ist die Struktur der 
staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
– je nach Regierung und deren Ar-
beitsschwerpunkten – vergleichswei-
se heterogen.[6] In Baden-Württem-
berg werden seit 2005 die Aufgaben 
der Gewerbeaufsicht im Arbeits- und 
Umweltschutz von den 44 Stadt- und 
Landkreisen und den vier Regie-
rungspräsidien wahrgenommen. 

• In Bayern wurden die sieben Gewer-
beaufsichtsämter 2005 an die Regie-
rungen der Bezirke angegliedert. 

• In Berlin ist das Landesamt für Ar-
beitsschutz, Gesundheitsschutz und 
technische Sicherheit (LAGetSi) seit 
1998 die Aufsichtsbehörde über den 
Arbeitsschutz in Berliner Betrieben 
und die Aufsichtsbehörde über die 
technische Sicherheit von bestimm-
ten Anlagen, Geräten und Produkten. 

• In Hessen wurden die Staatlichen 
Gewerbeaufsichtsämter bereits 1993 
aufgelöst und an ihrer Stelle Staat-
liche Ämter für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik errichtet. Diese 
wurden als Abteilungen (RP Darm-
stadt: Arbeitsschutz; RP Gießen: Ar-
beitsschutz und Inneres; RP  Kassel: 
Arbeitsschutz und Soziales) in die 
drei Regierungspräsidien des Landes 
eingegliedert und bestehen aus ins-
gesamt sechs Standorten. 

• Die Niedersächsische Gewerbeauf-
sichtsverwaltung nimmt mit ihren 

zehn Staatlichen Gewerbeaufsichts-
ämtern Aufgaben im Arbeits-, Gefah-
ren-, Umwelt- und Verbraucherschutz 
wahr. Im Rahmen der Auflösung der 
Bezirksregierungen zum 1. Januar 
2005 sind diese Ämter nunmehr direkt 
dem Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz und dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung unterstellt. 

• In Nordrhein-Westfalen wurden die 
Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz 
und die Staatlichen Umweltämter 
aufgelöst und als Arbeitsschutzde-
zernate in die fünf Bezirksregierun-
gen eingegliedert. 

• In Rheinland-Pfalz werden die Auf-
gaben der Gewerbeaufsicht durch 
die Struktur- und Genehmigungs-
direktionen Nord und Süd mit fünf 
Regionalstellen Gewerbeaufsicht 
wahrgenommen. 

• In Schleswig-Holstein informiert 
und berät seit 2008 die Staatliche 
Arbeitsschutzbehörde bei der Un-
fallkasse Nord die Betriebe und ihre 
Beschäftigten bezüglich der Rechts-
vorschriften zum Arbeitsschutz und 
kontrolliert deren Einhaltung. Sie ist 
als Landesbehörde integriert in eine 
Unfallkasse. 

Eine vergleichbare Heterogenität gibt es 
aufseiten der Unfallversicherungsträger 
noch in zwei Bundesländern (Bayern 
und Niedersachsen), in denen  finanzielle 

 beziehungsweise politische Überlegun-
gen der Landesregierung respektive der 
Regierungen einzelner Regionen die Bil-
dung einer landeseinheitlichen Unfall-
kasse verhinderten. Hinzu kommen die 
Feuerwehrunfallkassen in einigen Bun-
desländern, die sich ausschließlich um die 
Zielgruppe der freiwilligen Feuerwehren 
kümmern. Die übrigen 15 Unfallkassen 
sowie die neun Berufsgenossenschaften 
weisen hingegen in ihrer Prävention ver-
gleichbare Strukturen auf. 

Personelle und finanzielle 
 Ausstattung 

Die beschriebenen sehr unterschiedlichen 
Strukturen bedingen auch die personelle 
und finanzielle Ausstattung der Aufsichts-
behörden und den damit verbundenen 
Output. Hier unterscheiden sich die ASV 
der Länder und die Unfallversicherungs-
träger sowohl in den Zahlen als auch der 
Tendenz stark.[7] 

Es ist erkennbar, dass in einigen Berei-
chen – etwa der Zahl der durchgeführten 
Besichtigungen oder der besichtigten Be-
triebe – die Entwicklung bei Ländern und 
Unfallversicherungsträgern gegenläufig ist. 
Da man davon ausgehen kann, dass die 
äußeren Rahmenbedingungen für beide 
Beteiligte in der Zeit von 2015 bis 2019 kon-
stant waren, können nur politisch-strate-
gische Vorgaben der politischen Leitungs-
ebene die Tendenzen erklären. 

Sowohl bei den Unfallversicherungs trägern als auch 
bei der staatlichen ASV gibt es eine aktive Auswahl 
des Betriebs durch den Aufsichtsdienst sowie reaktive 
Überwachungen, bedingt durch von außen an den Auf-
sichtsdienst heran getragene Ereignisse, zum Beispiel 
Unfälle, Anfragen oder Beschwer den.“ 
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Bei den ASV der Länder sind die Vorgaben 
oft in Schwerpunktprogrammen nieder-
gelegt. Vergleichbare Schwerpunktbildun-
gen – oft festgehalten in Programmen, 
Leitbildern oder Kampagnen – gibt es 
auch aufseiten der Unfallversicherungs-
träger. 

Selbstverständlich haben auch die zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen einen Ein-
fluss auf den Output: In der Auswertung 
der in den Arbeitsschutzbehörden der Län-
der 2018 durchgeführten Pilotierung des 
Konzepts einer risikoorientierten Überwa-
chung wird das Nichterreichen der in LASI-

Veröffentlichungen (LV 1) vereinbarten Be-
sichtigungsquote für aktive, insbesondere 
risikoorientiert ausgewählte Überwachun-
gen (Zielgröße: Einsatz von 25 Prozent der 
Nettoarbeitszeit) mit zu geringen Personal-
ressourcen begründet. Die zur Verfügung 
stehenden Personalressourcen werden in 

Länder 2015 Länder 2019 Tendenz Unfallver-
sicherungsträger 

2015 

Unfallver-
sicherungsträger 

2019 

Tendenz 

Besichtigungen 206.197 151.096 fallend 585.131 514.159 steigend 

Besichtigte 
 Betriebe 

83.284 61.864 fallend 292.294 269.792 steigend 

Beschäftigte im AS 
(SuGA 2019; SuGA 
2015)/Prävention 

4.336 4.378 steigend 5.517 5.485 fallend 

Aufsichtspersonal 
mit AS-Aufgaben 

1.277 (ohne Bayern und 
Baden-Württemberg) 

1.439 (ohne Baden-
Württemberg) 

unklar 2.158 (+ 546 Be-
triebsrevisionen) 

2061 (+ 553 Auf-
sichtshelfer) 

fallend 

Beanstandungen 410.102 354.660 fallend 1.070.191 1.195.266 steigend 

Anordnungen 8.850 10.903 fallend 47.054 20.299 fallend 

Bußgeldbescheide 2.125 2.062 steigend 2.021 2.795 steigend 

Seminar- 
teilnehmende 

- - - 424.957 488.286 steigend 

Anzahl Seminare - - - 23.667 53.840 steigend 

Abbildung 2: Aus dem Vergleich der Zahlen der Jahre 2015 und 2019 können Tendenzen hinsichtlich des Outputs von ASV 
und Unfallversicherungsträgern abgelesen werden. Bewusst wurden hier Zahlen aus der Vor-Pandemie-Zeit gewählt, um die 
Tendenzen nicht durch Pandemieeffekte zu verfälschen. 
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Man sollte daher zur Verbesserung des deutschen Arbeitsschutz-
systems nicht eine Vereinheitlichung der  beiden he terogenen 
Systeme anstreben, sondern de ren komplementäre Stärken noch 
stärker nutzen – etwa durch die weitere Verbesse rung der Zusam-
menarbeit insbesondere an der Basis.“ 
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der Mehrzahl der ASV zugunsten reaktiver 
Maßnahmen (unter anderem Beschwerden, 
Unfälle) eingesetzt. Die Nichtanwendung 
der risikoorientierten Betriebsauswahl 
(RSA) wird zudem mit einer unzureichen-
den Datenbasis über die im Aufsichtsge-
biet vorhandenen Betriebsstätten erklärt. 

Dies griff auch der Bericht „Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit – Berichtsjahr 
2019“, Seite 29 auf: „In wichtigen Zielstel-
lungen der LV 1 bestehen in den Ländern 
aber noch erhebliche Defizite. Dies betrifft 
insbesondere die Erreichung eines Zeitvo-
lumens von 25 Prozent der Nettoarbeitszeit 
der Arbeitsschutzbehörden für die aktive 
Überwachung, die über eine risikoorien-
tierte Auswahl der Betriebe erfolgen soll. 
Der vorgegebene Anteil wird von den meis-
ten Ländern nicht erfüllt. Insbesondere 
wird das Konzept der risikoorientierten 
Überwachung in einzelnen Ländern (ins-
gesamt neun) gar nicht umgesetzt, in an-
deren Ländern nur zum Teil. Lediglich die 
Länder Brandenburg, Hessen und Schles-
wig-Holstein setzen das Konzept nahezu 
vollständig um.“ 

Unabhängigkeit der 
 Überwachung 

Im Dresdner Forum Prävention 2022 stellte 
der Vertreter der Länder in der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz die These auf, die 
Arbeitsschutzbehörden der Länder könn-
ten ihren Überwachungsauftrag unabhän-
giger wahrnehmen als die Unfallversiche-
rungsträger, da durch deren strukturelle 

Nähe zu den Arbeitgeber- und Versicher-
tenvertretungen eine höhere Abhängig-
keit gegeben wäre. Die Unterstellung einer 
„Überwachung auf Bestellung“ der Unfall-
versicherungsträger wurde zwar von die-
sen bereits zurückgewiesen, soll aber in 
diesem Kontext Anlass sein, sich die Ab-
hängigkeiten beider Seiten grundlegend 
anzuschauen. 

Vergleicht man die Arbeitsschutzsysteme 
der Länder und der Unfallversicherungsträ-
ger, stellt man zunächst einige Gemeinsam-
keiten in einem dreistufigen System fest: 

• Bei beiden gibt es eine übergeord-
nete Entscheidungsebene, die mit 
dem Haushalt und dem Stellenplan 
der Überwachungsbehörde deren 
personelle und finanzielle Aus-
stattung sowie Struktur festlegt und 
auch Gesetze sowie Vorschriften 
beschließt. Bei den Ländern sind 
dies die Landtage und Senate, bei 
den Unfallversicherungsträgern die 
Vertreterversammlungen. 

• Wichtige fachliche Entscheidungen 
werden dann aufseiten der Länder in 
den Regierungen, bei den Unfallver-
sicherungsträgern in den Vorständen 
getroffen. 

• Das Tagesgeschäft führen die 
 Ministerinnen und Minister aufseiten 
der Länder, die Geschäftsführungen 
aufseiten der Unfallversicherungs-
träger – beide mit Unterstützung der 
für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit zuständigen Fachabteilungen. 

Die Mechanismen der Entscheidungen 
in den Gremien unterscheiden sich da-
bei aber grundsätzlich: Während sich bei 
den Ländern die politischen Vorstellungen 
der jeweiligen Regierungspartei(en) in den 
Landtagen und Regierungen im Regelfall 
durchsetzen (diese haben die Mehrheit 
gegenüber der Opposition; relevant sind 
somit deren aktuelle Parteiprogramme 
und Koalitionsverträge), herrscht bei den 
Unfallversicherungsträgern das Konsens-
system vor: Da paritätisch besetzt, müssen 
sich die Vertretungen der Arbeitgebenden 
und der Versicherten (im Regelfall die Ge-
werkschaften) in jeder Einzelfrage auf eine 
gemeinsame Linie einigen. Kampfabstim-
mungen sind daher die Ausnahme, da be-
reits im Vorfeld klar ist, dass sie in einem 
Patt enden würden. 

Daraus resultiert, dass das konsensorien-
tierte System der gesetzlichen Unfallver-
sicherung nicht weniger unabhängig ist 
als das politische System der Länder, da 
letzteres vom Wechsel der regierenden 
Parteien lebt. Hier ist grundsätzlich der 
strukturelle Einfluss einer Regierungs-
partei und ihrer Partikularinteressen für 
die betreffende Legislaturperiode stärker 
möglich als bei den Unfallversicherungs-
trägern, bei denen die Vertreterversamm-
lungen im Regelfall so zusammengesetzt 
sind, dass alle relevanten Gruppen in den 
Listen berücksichtigt sind und Partikular-
interessen damit neutralisiert werden. Eine 
Einflussnahme zugunsten eines einzelnen 
Mitglieds oder einer Gruppe von Mitglie-
dern ist in den Selbstverwaltungsorganen 

Mit der Überwachung und Beratung der Betriebe 
durch zwei Träger mit deutlich anderem Blickwinkel 
wird sichergestellt, dass wirklich alle Aspekte der 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und Aus-
bildung berücksichtigt werden.“ 
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der Unfallversicherungsträger kaum denk-
bar, da die  finanziellen Lasten dieser Inter-
vention von der Solidargemeinschaft aller 
Betriebe getragen werden müssten. Diese 
würde schon aus einem Eigeninteresse sol-
chen Abweichungen von gemeinschaftlich 
erstellten Regeln nicht zustimmen. 

Auch stehen Regierungen deutlich stärker 
unter politischem und medialem Druck als 
die Unfallversicherungsträger. Dies hat zur 
Folge, dass in parteipolitiknahen Institu-
tionen regionale und politische Überle-
gungen deutlich stärker Einfluss auf das 
Tagesgeschäft nehmen können als bei Kör-
perschaften außerhalb der Parteipolitik. 
 
Daher kann die These, das staatliche, po-
litiknahe System der Überwachung von 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
sei dem selbstverwalteten im Hinblick auf 
die fachliche und strukturelle Unabhängig-
keit überlegen, als widerlegt angesehen 
werden. 

Fazit und Ausblick 

Auf den ersten Blick scheinen die Arbeits-
weisen von Unfallversicherungsträgern 
und staatlichen ASV identisch – schließ-
lich überwachen, beraten und betreuen 
sie teilweise die gleichen Betriebe. Be-
trachtet man aber die gesetzlichen Auf-
träge und auch die Arbeit in der Realität 
genauer, so stellt man zunächst fest, dass 
es eine Fülle von Aufgaben und Zustän-
digkeiten gibt, in denen sich Unfallver-
sicherungsträger und ASV unterscheiden 
und damit ergänzen. 

Nur bei einem kleinen Teil der Aufgaben 
von ASV und Unfallversicherungsträgern 
sind überhaupt Schnittmengen zu identi-
fizieren – insbesondere bei der Überwa-
chung von Betrieben mit Arbeitskräften, 
Angestellten oder Auszubildenden nach 
dem Arbeitsschutzgesetz. Aber bereits hier 
gibt es gravierende Unterschiede beim ge-
setzlichen Auftrag, der Auswahl der zu be-
sichtigenden Betriebe, der Art der Überwa-
chungsplanung und der Grundlagen der 
Überwachung. Noch deutlichere Unter-
schiede gibt es hinsichtlich der Struktur, 
der Ressourcen, der Unabhängigkeit der 

beiden Beteiligten und insbesondere bei 
der Zahl der Überwachungen. 

Somit ist grundsätzlich Überwachung nicht 
gleich Überwachung – man kann hier eher 
von komplementären Bereichen sprechen. 
Mit der Überwachung und Beratung der 
Betriebe durch zwei Träger mit deutlich an-
derem Blickwinkel wird sichergestellt, dass 
wirklich alle Aspekte der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit und Ausbildung 
berücksichtigt werden. Daher ignorieren 
alle Versuche einer Vereinheitlichung der 
Aufgaben der Unfallversicherungsträger 
und ASV nicht nur deren rechtliche und 
fachliche Grundlagen, sie schwächen auch 
das Gesamtsystem: Die Arbeit mit unter-
schiedlicher Perspektive ist kein Manko, 
sondern eine der Stärken des deutschen 
Systems zur Erhaltung der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit. 

Aus diesen Gründen sollte man zur Ver-
besserung des deutschen Arbeitsschutz-
systems nicht eine Vereinheitlichung der 
beiden heterogenen Systeme anstreben, 
sondern deren komplementäre Stärken 
noch stärker nutzen – etwa durch die wei-
tere Verbesserung der Zusammenarbeit ins-

besondere an der Basis. So haben die viel-
fältigen Herausforderungen während der 
Corona-Pandemie die Stärken der Zusam-
menarbeit der Unfallversicherungsträger 
mit Bund und Ländern deutlich werden 
lassen. 

Die Übersicht über die Aufgaben in Ab-
bildung 1 erinnert nicht zufällig an einen 
Schmetterling, der – wie auch unser du-
ales System – zwei starke, aber unter-
schiedliche Flügel braucht, um gut vor-
anzukommen.  ←

Fußnoten 

[1] SuGA 2019. Aufgrund der Unregelmäßig-
keiten während der Corona-Pandemie mit 
Lockdowns und Ähnlichem bezieht sich 
dieser Artikel auf Zahlen und Befunde vor 
der Corona-Zeit. 
[2] Vgl. SuGA 2019 
[3] SuGA 2018 
[4] Vgl. SuGA 2019, S. 29; sowie SuGA 2018, 
S. 26 
[5] SuGA 2019, S. 164 
[6] Vgl. www.lasi-info.com, 2023, (abgeru-
fen am 30.03.2023) 
[7] SuGA 2019; SuGA 2015 
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